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1 Mobilität

2 Kognitive & 
kommunikative
Fähigkeiten

4 Selbstversorgung 
(Körperpflege, 
Ernährung etc.)

5 Umgang mit  krankheits-
spezifischen / therapie-
bedingten Anforderungen

6 Gestaltung des 
Alltagslebens und
sozialer Kontakte10%

15%

40%

20%

15%

3 Verhaltensweisen
& psychische
Problemlagen

DER
PFLEGEBEDÜRFTIG-

KEITSBEGRIFF



1 Mobilität

2 Kognitive und kommunikative Fähigkeiten

3 Verhaltensweisen und psychische Problemlagen



4 Selbstversorgung 

5 Umgang mit krankheitsspezifischen/ therapiebedingten  Anforderungen

6 Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte



MODUL 7: AUßERHÄUSLICHE 
AKTIVITÄTEN

MODUL 8: HAUSHALTSFÜHRUNG

Diese beiden Module fließen nicht in 

die Bewertung des Pflegegrades ein, 

werden jedoch für die weitere 

Hilfeplanung herangezogen.  



1.5 Treppensteigen

• → ohne Hilfe 

• → Begleitung

• un → nur mit Stützen und/oder Festhalten 

• Un → keine Eigenbeteiligung 



2.6 Treffen von Entscheidungen im Alltagsleben 

• → folgerichtigen Entscheidungen 

• →

Schwierigkeiten in unbekannten Situationen

• →

nicht geeignet, ein bestimmtes Ziel zu erreichen

• → nicht mehr oder nur 
selten



3.1 Motorisch geprägte Verhaltensauffälligkeiten 

•

•

•



4.2 Körperpflege im Bereich des Kopfes 

• → ohne personelle Hilfe 

• → durchführen, wenn 

• un → nur geringe Anteile 

• Un → nicht oder nur minimal 



5.1 Medikation 



6.2 Ruhen und Schlafen 

• → ohne personelle Hilfe 

• → benötigt personelle Hilfe 

• un →

regelmäßig in der Nacht personeller Hilfe 

• Un → keinen oder einen gestörten Schlaf- Wach-Rhythmus



•

fünf Punktbereichen 

• gewichtete Punkte 

• Gesamtwert addiert

• zwischen 0 und 100 Punkten



MODULE GEWICHTUNG 0
KEINE

1
GERINGE

2
ERHEBLICHE

3
SCHWERE

4
SCHWERSTE

1
0 2,5 5 7,5 10 Gewichtete Punkte Modul 1

2

3
0 3,75 7,5 11,25 15

Gewichtete Punkte Modul
2 oder 3

4
0 10 20 30 40 Gewichtete Punkte Modul 4

5
0 5 10 15 20 Gewichtete Punkte Modul 5 

6
0 3,75 7,5 11,25 15 Gewichtete Punkte Modul 6

7 Die Berechnung einer Modulbewertung ist entbehrlich, da die Darstellung der 
qualitativen Ausprägungen bei den einzelnen Kriterien ausreichend ist, um

Anhaltspunkte für eine Versorgungs- und Pflegegplanung ableiten zu können.8

15 %

15 %

20 %

40 %

10 %



12,5 – unter 27 
Punkte

27 – unter 47,5 
Punkte

47,5 – unter 70 
Punkte

70 – unter 90 
Punkte

90 –
100 Punkte





Pflegegrades 1 geringen Bedarf an personeller 

Unterstützung  

Anspruch 

•

•

•

•

•

•



Pflegegrad Pflegegeld monatlich in Euro



Pflegegrad Sachleistung monatlich in Euro



Kombination von Geld- und Sachleistung

Höhe:

Grad 2  Sachleistungsrechnung       684,82 EUR

Sachleistung = 89,99 % (aus 761,00 EUR)

Geldleistung = 10,01 % (aus 332,00 EUR)   

33,23 EUR



➢

➢

zusätzlich 

Pflegegrad Sachleistung monatlich in Euro



• vorübergehender Verhinderung

•

•

•

•



•

•

•

•

Gemeinsamer Jahresbeitrag zum 01.07.2025 aus Kurzzeit-

und Verhinderungspflege. 

Gesamtleistungsbetrag  von bis zu 3.539 Euro



ab Pflegegrad 1

125,- EUR monatlich.

Sparbuchprinzip →

− Kurzzeitpflege

− Tages- und Nachtpflege

− Besondere Betreuungsangebote und Angebote der hauswirtschaftlichen Versorgung 

von zugelassenen Pflegediensten

− Betreuungsangebote und Angebote der hauswirtschaftlichen Versorgung von 

zugelassenen Privatpersonen. Anerkennung über: Fachstelle für Demenz und Pflege

−



Keine Unterscheidung nach Pflegegraden

Zum Verbrauch 

bestimmte Mittel
Technische Hilfen

Verbesserung des 

Wohnumfeldes



Pflegegrad vollstat. Pflege monatlich in Euro

1 125

2 770

3 1.262

4 1.775

5 2.005



•

seit 01.01.2022 voll-
stationären Pflege

• steigt mit der Dauer der Pflege
15 % 30 %, 

50 % 75 %

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•



Drei Verschiedene Modelle

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung: 

→ durch AOK Pflegekasse Pflegeunterstützungsgeld



Längerfristige Arbeitsverhinderung: Pflegezeit

Zinsloses Darlehen



Reduzierung der Arbeitszeit

Zinsloses Darlehen



•

•

•

•

•

•



Wie erreichen Sie uns?

Frau Nadine Röhl

Telefon: 0851 5302 - 220

E-Mail: nadine.roehl@by.aok.de

Frau Sabrina Berger

Telefon: 0851 5302 - 226

E-Mail: sabrina.berger@by.aok.de

Wir stehen Ihnen

➢ telefonisch

➢ per E-Mail

➢ persönlich in den Geschäftsstellen

➢ bei Ihnen zu Hause oder

➢ digital

beratend zur Verfügung

Termine nur nach Vereinbarung!



„Es kommt nicht darauf an,

WIE ALT MAN WIRD,

sondern

WIE MAN ALT WIRD.”






